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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. H~CHTL 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Mehrwertsteuersatz für Foto- und Filmgeräte 

Aufgrund einer Novelle zum Umsatzsteuergesetz 1972 wurden 

auch Waren der Zollnummern 37.02, 90.07 und 90.09 dem 

30%igen Mehrwertsteuersatz unterworfen. Darunter fallen 

u. a.: 

1. Anlage B Z 2, Nummer 37,02 des Zolltarifes: 

unperforierte Mikrofilme. 

2. Anlage B Z 29, Nummer 90.07 A 1: 

photographische Aufnahmeapparate für die Mikrophotographie. 

3. Anlage B Z 29, Nummer 90.09 B: 

Mikrofilm-Lesegeräte auch mit Rückvergrößerungseinrichtung. 

4. Anlage B Z 29, Nummer 90.02 A 2: 

Objektive für Mikrofilmgeräte. 

An den Erstunterzeichner wurde die Bitte herangetragen~ dahin

gehend vorstellig zu werden, daß diese Gegenstände, bei denen 

es sich ausschließlich um Waren der Investitionsgüterbranche 

handelt, aus dem 30%igen Luxussteuersatz herausgenommen werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten nunmehr an den 

Bundesminister für Finanzen folgende 

Anfrage: 

1. Sind Sie bereit, diesem Wunsch nachzukommen? 

2. Wenn ja, wann werden Sie welche konkreten Schritte unternehmen? 

3. Wenn nein, was spricht gegen eine Herausnahme diesep Foto- und 

FilmartikeZ aus dem 30%i~en Luxussteuepsatz? p 
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